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hallo einsteiger, wenn du damit rechnen kannst, in nächster zeit wieder über der
beitragsbemessungsgrenze zu verdienen, bzw. verbeamtet wirst, kannst du zumindest die
private KK als Ruheversicherung/Anwartschaftsversicherung weiterlaufen lassen, d.h. du musst
jetzt zwar weiter in der getzlichen bleiben, kannst danach aber ohne erneute
Gesundheitsprüfung in die Private zurück (kleine Anwartschaft/paar Euro im Monat) oder auch
mit Berücksichtigung des damaligen Eintrittsalters in die Private KK ( große Anwartschaft, ca.
25% des normalen privaten Tarifs). Erkundige dich mal bei deiner privaten KK
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